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Protokoll 
5. Sitzung | WS15/16   
  
Gremium :    Studierendenrat der VSt 
Termin  :  Dienstag, 08.12.2015  
Zeit  :  19:00 Uhr  

Ort  :  Großes Konferenzzimmer, Furtwangen 

Mitglieder  :  Sarah Häfele, Sandra Beuck, Lukas Scheuerle, Sabrina 
Lange, Jessica Pick, Marco Léon, Carmen Blank  

Senat  :  Simon Schricker, Erik Meiß, Sven Jung, Gabriel Cubas 
Esquivel, Amelie Heller, Luisa Katina Stolz  

AStA Vorsitzende  :  Jannis Breumann (FU), Jessica Pick (VS), Moritz 
Rübsamen (TUT)  

Vorsitz  :  Erik Meiß  

Sachverständiger  :  Siegfried Fien 
Zahl der anw. Mitglieder : 12 

Abw. Mitglieder : Jessica Pick 

Schriftführerin : Alisa Bubbers 

 
 

  
  
Tagesordnung:  
   
1. Regularien  

Es sind 12 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Das Gremium ist somit beschlussfähig. 
Siegfried Fien ist Sachverständiger. Protokoll führt Alisa Bubbers (VS).  

2. Sammlung Punkte „Sonstiges“  

3. Änderung Organisationssatzung (ALLE) 

In den folgenden Abschnitten werden nur alle Änderungen an der Organisationssatzung 
erfasst. Anmerkungen sind in Kursiv gekennzeichnet. 
 
§5 (4): Des Weiteren wird ein grobfahrlässiges Verletzen der Pflichten an das nächst höhere 
Kontrollorgan weitergeleitet. (Antrag mit 3 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen 
angenommen) 
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Anmerkung zu §9 (2): „…Beschlüsse der zentralen Gremien der Studierendenschaft durch 
Aushang … bekanntgemacht.“ Der Vorsitzende des StuRa wird die Beschlüsse auf 
Grundlage der Protokolle verfassen. Diese werden dann beim AStA-Büro eines jeden 
Standortes ausgehängt. 
 
§11 (1): Die Identität eines jeden Mitglieds ist mit Hilfe des Studentenausweises und eines 
gültigen Lichtbildausweises, der gut sichtbar in die Kamera gehalten wird, festzustellen. In 
angemessener Art und Weise muss die aktuelle Anwesenheit vor der Kamera überprüft 
werden. Hierzu reicht eine einfache, zufällig gestellte Frage aus. 
 
§11 (3): Bei virtuell anwesenden Mitgliedern muss die elektronisch abgegebene Stimme 
authentifizierbar sein, dazu dürfen maximal zwei Personen vor einer Kamera gefilmt werden. 
„Bei geheimer Wahl…“ wird so stehengelassen. Wenn mehrere Mitglieder eine geheime 
Wahl fordern, wird die Abstimmung auf die nächste physische Wahl verschoben. 
 
§15 (1): Der Vorsitzende des Studierendenrates wird in der ersten Sitzung mit einer 
einfachen Mehrheit gewählt. Nach dieser Wahl wird der Finanzreferent mit einer einfachen 
Mehrheit gewählt. Der Vorsitzende des Studierendenrates ist gleichzeitig Kraft Amtes 
Vorsitzender des AStAs. 
 
§15 (2): Der Vorsitzende des Studierendenrates kann auf Antrag eines stimmberechtigten 
Mitgliedes bei vorsätzlicher Verletzung seiner Pflichten mit einer Zweidrittelmehrheit 
abgewählt werden. Daraufhin hat eine sofortige Neuwahl des Vorsitzenden stattzufinden. 
(Antrag mit 3 Enthaltungen angenommen) 
 
§17 (1): Der Vorsitzende bestimmt zu Beginn einer jeden Sitzung einen Protokollanten, der 
Mitglied der Verfassten Studierendenschaft der Hochschule Furtwangen sein, jedoch nicht 
gewähltes Mitglied im Studierendenrat sein muss. Für den Protokollanten gelten die 
identischen Geheimhaltungspflichten wie für die Mitglieder des Studierendenrates. 
 
§17 (2): Das Protokoll muss spätestens fünf Werktage nach der Sitzung beim Vorsitzenden 
in digitaler Form eingehen. Der Protokollant unterschreibt auf dem Protokoll für das Erstellen 
und der Vorsitzende unterschreibt für die Richtigkeit. 
 
§17 (3): Das fertige Protokoll versendet der Vorsitzende mit der Einladung zur nächsten 
Sitzung des Studierendenrates. In dieser Sitzung bespricht das Gremium Änderungen und 
verabschiedet das Protokoll mit einem Mehrheitsbeschluss. 
 
§17 (4): Das Protokoll ist danach auf angemessene Weise öffentlich zugänglich zu machen. 
Es werden nur die Beschlüsse, nicht das Protokoll öffentlich gemacht.  
 
§18 (1): Zu der ersten Sitzung der jeweiligen Amtsperioden lädt der Wahlleiter oder dessen 
Stellvertreter ein. Er leitet die Sitzung bis die Wahlen zum Vorsitzenden des 
Studierendenrates abgeschlossen sind. 
 
§18 (2): Ordentliche Sitzungen des Studierendenrates sollen in der Vorlesungszeit 
mindestens einmal pro Monat abgehalten werden. Die Sitzungen sollten, wenn möglich, 



abwechselnd an allen Standorten der Hochschule stattfinden. Die Einladung zur Sitzung 
erfolgt immer spätestens eine Woche im Voraus. 
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§ 21 (2): Der Allgemeine Studierendenausschuss setzt sich zusammen aus:  

1. dem Vorsitzenden 
2. dem Finanzreferenten 
3. jeweils einem Standortreferenten 
4. weiteren Referenten eines jeden Standortes: Die Anzahl der Referenten bestimmt 

sich aus: „Weniger als die Hälfte der Mitglieder des Studierendenrates, wobei der 
Standortvorsitzende einen Platz am Standort inne hat.“ 

§ 21 (3): Der Standortvorsitzende muss Mitglied der Verfassten Studierendenschaft sein. 
Der Standortvorsitzende schlägt nach seiner Wahl die Referenten seines Standortes vor. 
Außerdem leitet er die Angelegenheiten an seinem Standort, wobei ihn die Referenten 
unterstützen. Es besteht die Möglichkeit den Referenten feste Aufgaben zu zuweisen, sowie 
an den Standorten Arbeitsgruppen einzusetzen. Der Standortvorsitzende untersteht der 
Weisung des Vorsitzenden und des Finanzreferenten. 

§21 (6): Das Protokoll der AStA-Sitzung eines jeden Standortes wird vom Standortvor-
sitzenden bestätigt und muss dem Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschusses 
innerhalb von fünf Werktagen digital zugesendet werden. 

§22 (3): Der Standortvorsitzende wird mittels eines Mehrheitsbeschlusses gewählt und ist 
auf dieselbe Dauer wie der Vorsitzenden im Amt. Der Standortvorsitzende schlägt nach 
seiner Wahl die übrigen Referenten für seinen Standort vor. Diese werden vom 
Studierendenrat gewählt. (Achtung: Überschneidung §21 (3)!!). 

§27: … wird von einem Mitglied der vorherigen Fachschaftsvertretung oder von dem Mitglied 
mit der höchsten Stimmzahl… 

4. Neue Regelung Referate (Zuschussordnung) 

Dieser Punkt wird auf die nächste Sitzung vertagt. 

5. Sonstiges: Beitragssatzung Änderung 

Dieser Punkt wird auf die nächste Sitzung vertagt. 

 

Nächste Sitzung: 14.01.2016, 19:00 Uhr in Schwenningen 
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